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WINZIGES KORN,  
MÄCHTIGE WIRKUNG
Saatgut ist von einem frei verfügbaren Allgemeingut zu einer privatisierten,  
hochprofitablen Handelsware geworden. Globale Konzerne bauen ihren Zugriff  
darauf immer weiter aus – über Patente, Fusionen und politischen Einfluss.  
Saatgut- und Menschenrechts-Initiativen leisten hartnäckig Widerstand.

13   ÖKO-TEST Magazin  3·2018



14   ÖKO-TEST Magazin  3·2018

Von Annette Dohrmann

Es ist eine bunt gemischte, illustre Ge-
sellschaft aus aller Welt, die sich in Birgit 
Kempes Wohnzimmer bis hoch zur De-
cke stapelt: Galina etwa, eine saftig-gelbe 
Wilde aus Sibirien, von dort stammt auch 
der Schwarze Prinz. Aus Kanada kommt 
die Weiße Schönheit, aus China der kleine 
Ping Pong und der Earl of Edgecombe hat 
seine lange Reise in Neuseeland begon-
nen. Jetzt sind die fünf in Dresden unter-
gekommen und teilen sich den begrenzten 
Platz mit etwa 600 anderen ihrer Art: dicht 
gedrängt und katalogisiert in Karteikäs-
ten, Kunststoffboxen und Kartons.  

Bei Galina & Co. handelt es sich um 
Tomatensorten – in allen Farben und 
Formen, Größen und Geschmacksva-
riationen. Birgit Kempe hat es sich zur 
Lebensaufgabe gemacht, diese Vielfalt 
vor dem Verschwinden zu retten. Auf 
die Frage nach dem „Warum“ verweist 
sie schlicht auf das, was der Handel an 
Tomaten im Angebot und ihr selbst „nie 
geschmeckt“ hat: Während bei Äpfeln 

zumindest noch die Sorte – Gala, Topaz, 
Pink Lady, Braeburn etc. – angegeben ist, 
sucht man die bei Tomaten in der Regel 
vergeblich. Der Verbraucher erfährt gera-
de mal, ob es sich um Cocktail-, Rispen-, 
Fleisch-, Roma- oder Eiertomaten han-
delt, und hin und wieder findet er welche, 

die nicht rot sind. Vom Geschmack ist da 
noch gar nicht die Rede.

„Na und“, könnte man meinen: Wenn 
mir die Ware aus dem Supermarkt nicht 
schmeckt, baue ich eben mein eigenes 
Gemüse im Garten oder auf dem Balkon 
an. Samentütchen gibt es schließlich in 
jedem Bau-, Bio- und Gartenmarkt. Kann 
man, na klar. Frischer geht’s nicht – und 
man weiß genau, wie das, was auf dem 
Teller landet, angebaut wurde. Aller-
dings: Eine größere Auswahl an Sorten 

hat man dadurch noch nicht. Denn das, 
was in den Tüten steckt, ist gesetzlich 
streng geregelt – Vielfalt spielt dabei die 
geringste Rolle.

So sieht das Saatgutverkehrsgesetz 
vor, dass nur Saatgut – ob für die Land-
wirtschaft oder den Kleingärtner – von 
klar definierten Sorten gehandelt bzw. 
„in Verkehr gebracht“ werden darf. 
Zunächst müssen diese Sorten jedoch 
angemeldet, geprüft und zugelassen 
werden. Voraussetzung für eine Zulas-
sung: Unterscheidbarkeit von anderen 
Sorten in einem „maßgeblichen Merk-
mal“, Homogenität und Stabilität auch bei 
unterschiedlichen Standortbedingungen. 
Kurz: Sie müssen die aus dem Englischen 
abgeleiteten DUS-Kriterien (Distinctness, 
Uniformity, Stability) erfüllen. Außerdem 
benötigen sie eine eintragbare Sortenbe-
zeichnung. Das heißt: Nur namentlich 
identifizierbare „DUS-Sorten“ können im 
EU-Sortenkatalog registriert werden, und 
nur sie sind vermarktungsfähig.

Da isst auch das Auge gern mit: So vielfältig können Tomaten sein. Doch nur ein Bruchteil der 
Sorten erfüllt die Bedürfnisse des Handels und schafft es bis in die Supermärkte.

Bei der Zulassung von Sorten spielt 
der Geschmack keine Rolle.
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Züchter können für ihre neuen Sorten 
zusätzlich noch Sortenschutz bzw. Patente 
beantragen: zum Schutz des geistigen Eigen-
tums und um die hohen Kosten für die Züch-
tung wieder einzuspielen. Auf diese Weise 
ist eine Vielzahl der im EU-Sortenkatalog 

verzeichneten Sorten geschützt. Nur der 
Inhaber des Sortenschutzes hat das Recht, 
Saatgut dieser Sorte zu vertreiben und Li-
zenzgelder für deren Nutzung zu verlangen. 

Ein Blick in den EU-Sortenkatalog offen-
bart zunächst eine erstaunliche Vielfalt: Wer 
in dieser Datenbank allein nach Tomaten 
(Solanum lycopersicum) sucht, findet für 
alle Mitgliedsstaaten aktuell mehr als 3.900 
eingetragene Sorten. Mehr als genug, sollte 
man meinen, um den Appetit auf Abwechs-
lung und Vielfalt zu stillen. Warum also be-
treiben Privatleute wie Birgit Kempe oder 

Initiativen wie der Verein zur Erhaltung der 
Nutzpflanzenvielfalt (VEN) oder Dreschfle-
gel, Arche Noah oder Pro Specie Rara so viel 
Aufwand, um alte und seltene Sorten zu er-
halten? Denn dafür reicht es nicht, deren 
Samen zu sammeln und einfach in Kästen 

zu lagern und zu verwalten. Um keimfähig, 
vital und samenfest zu bleiben, müssen sie 
in regelmäßigen Abständen ausgesät und 
kultiviert, kurz: lebendig gehalten werden. 

Die hohe Anzahl im EU-Sortenkatalog 
täuscht lediglich eine große biologische 
Vielfalt vor, kritisieren Saatgutaktivisten. 
„Die dort gelisteten Sorten unterscheiden 
sich häufig nur minimal voneinander und 
beruhen auf einer immer schmaler werden-
den genetischen Basis“, so die Kampagne für 
Saatgut-Souveränität. Sie sind bevorzugt 
auf die Anforderungen und Interessen des 

Hinter den vielen im EU-Sortenkatalog registrierten Sorten steht nur 
scheinbar eine große biologische Vielfalt. 

Unter einem Hut: Am  
Biotech-Campus in  

Gatersleben werden  
pflanzengenetische  

Ressourcen nicht nur  
aufbewahrt, sondern  

intensiv erforscht. 



POLITIK & UMWELT // SAATGUT

16   ÖKO-TEST Magazin  3·2018

Fo
to

: J
en

s_
W

ol
f/

ep
a-

Bi
ld

fu
nk

Handels, der industriellen Landwirtschaft 
und der Saatgutindustrie abgestimmt. Da 
zählen Eigenschaften wie Verarbeitungs-, 
Transport- und Lagerfähigkeit oder Optik. 
Andere Sorten sind an maschinelle Ernte-
verfahren, hohe Erträge, synchrones Rei-
fen oder bestimmte Pestizide angepasst.

Doch solche Turbosorten haben nach 
Ansicht von Kritikern der Saatgutgesetzge-
bung etliche Haken. Zum einen sind viele 
der Neuzüchtungen – eben weil homogen 
und stabil – äußerst unflexibel. Sie kön-
nen sich weder an regio nale Bedingun-
gen wie Klima, Bodenbeschaffenheit oder 
Tageslänge anpassen. Hinzu kommt, dass 
Saatgut überwiegend in klimatisch günstig 
gelegenen Billiglohnländern erzeugt wird. 
Damit es jedoch mit abweichenden Stand-
ortbedingungen klarkommt, ist ein ho-
her Einsatz an Pestiziden, Düngern oder 
künstlicher Bewässerung notwendig, um 
auszugleichen, was den Neuzüchtungen 
an Widerstandskraft und Anpassungsfä-
higkeit fehlt.  

Da es sich darüber hinaus beim Groß-
teil der im EU-Sortenkatalog registrierten 
Sorten um Hybriden handelt, lässt sich 
aus der Ernte kein Saatgut für die nächste 
Saison gewinnen. Das muss – von Bauern 
ebenso wie von Hobbygärtnern – immer 
wieder neu gekauft werden. Denn Hyb-
ridsorten (an der Bezeichnung „F1“ er-
kennbar) erbringen nur im ersten Jahr die 
gewünschte, angezüchtete Eigenschaft. 
Schon in der nächsten Generation ver-
pufft der Effekt – der Kopierschutz ist 
also eingebaut.  

Im Gegensatz dazu lässt sich samen-
festes Saatgut problemlos vermehren 
und passt sich durch Auslese, klassische 
Zucht und Weiterentwicklung an regionale 
Gegebenheiten, veränderte Bedingungen 
und die Anforderungen der Zeit an. Ein 
Prinzip, das Tausende von Jahren Gül-
tigkeit hatte: Bauern und Gärtner haben 
alljährlich einen sorgfältig ausgesuchten 
Teil ihrer Ernte für die nächste Aussaat 
aufbewahrt. „So entstand ein riesiger Kul-
turschatz an vitalen und robusten Sorten“, 
erläutert Su sanne Gura vom VEN. 

Eigenschaften, die gerade in Zeiten des 
Klimawandels von unschätzbarem Wert 
sind. „Wir brauchen Pflanzen, die mit dem 
wechselnden Klima besser zurechtkom-
men und extreme Wetterbedingungen 

Eisgekühlte Sicherungskopien: In Deutschlands Genbank in Gatersleben lagern mehr als 150.000  
Samenproben von Kulturpflanzen – als stille Reserve zur Verhinderung von Generosion.



aushalten“, sagt Dr. Alexander Beck, 
geschäftsführender Vorstand der Asso-
ziation ökologischer Lebensmittelher-
steller (AÖL). Denn nur durch Vielfalt 
könnten sich Pflanzen langfristig in ih-
rer Umwelt entwickeln und so mit den 
Herausforderungen wachsen. Doch die 
Verfügbarkeit solchen Saatguts, vor al-
lem auch für die Verwendung in der 
biologischen Landwirtschaft, „ist durch 
die Zulassungs- und Handelsbedingun-
gen noch stark eingeschränkt“, so Beck. 

Traditionelle, regionale Sorten pas-
sen sich zwar an ihre Umgebung an und 
sind daher so genügsam und robust, 
dass sie weniger oder kaum Agroche-

mie benötigen. Sie erfüllen aber im 
Gegensatz zu standardisiertem (Hyb-
rid-)Saatgut die strengen Zulassungs-
kriterien nicht und wurden daher nach 
und nach aus dem Sortenkatalog ge-
strichen. „Die Vielfalt einer Sorte wi-
derspricht der gesetzlich geforderten 
Einheitlichkeit“, fasst es der Verein 
Dresch flegel zusammen. Dadurch sind 
sie allmählich in Vergessenheit gera-
ten. Mit diesem Schicksal sind Toma-
ten nicht allein. Wer weiß denn noch, 
was Roter Meier, Hirschhornwegerich, 
Glückskleerübchen, Knollenziest oder 
Meerkohl sind? Geschweige denn, 
wie diese historischen Gemüsesorten 
schmecken?

Schätzungen zufolge sind seit Einfüh-
rung eines verbindlichen Sortenkata-
logs in Deutschland im Jahr 1934 mehr 
als 72 Prozent aller damals erhältlichen 
Sorten verschwunden. Weltweit sehen 
die Zahlen ähnlich dramatisch aus. Üb-
rig blieben jene, die für den großflä-
chigen Anbau und die kommerzielle 
Nutzung als geeignet eingestuft wur-
den. So führte die gesetzliche Regle-
mentierung, die dazu gedacht war, 
das Angebot übersichtlicher zu ma-
chen und die Qualität des Saatguts zu 
sichern, zu einem umfangreichen Ver-
lust der biologischen Vielfalt. Was sich 
über Jahrtausende entwickelt hat, ging 

innerhalb von Jahrzehnten verloren. 
Dieser Schwund an Arten und Sor-

ten wird Generosion genannt – und die 
zählt neben Klimawandel und globa-
ler Wasserproblematik zu den großen 
menschengemachten (Umwelt-)Katast-
rophen. Denn die Vielfalt an Nutzpflan-
zen ist nicht nur ein unschätzbares 
kulturelles Erbe. Sie bietet vielmehr 
eine Art Überlebensversicherung für 
die Menschheit. 

Weltweit haben Staaten daher Gen-
banken eingerichtet, in denen Samen-
muster von Nutzpflanzen lagern, um 
ihre genetische Ressource zu bewah-
ren. Deutschlands nationale Genbank 

etwa ist an das Leibniz-Institut für 
Pflanzengenetik und Kulturpflanzen-
forschung (IPK) in Gatersleben ange-
gliedert. Dort werden Samenmuster 
jener Nutzpflanzen hinterlegt, deren 
Zulassung erlischt. Und auf der nor-
wegischen Insel Spitzber gen liegt un-
terirdisch im arktischen Eis – quasi als 
Back-up – ein Duplikat jeder Samen-
probe, die weltweit in einer der Gen-
banken aufbewahrt wird. Theoretisch 
also kann keine Nutzpflanze verloren 
gehen.

Sortenerhalter wie Reinhard Lühring 
von Dreschflegel argumentieren dage-
gen, dass nur aufbewahrt werden kann, 
was vorher auch gesammelt wurde. Das 
aber sei eben gerade bei vielen bäuer-
lichen Sorten nicht der Fall, da sich 
keiner um deren Erhalt gekümmert 
habe. Genbanken sind in den Augen 
von Saatgutaktivisten daher nur für den 
Notfall geeignet, da sie „Vielfalt zwar 
konservieren, nicht aber innerhalb der 
natürlichen Lebensräume der Pflan-
zen lebendig erhalten“, schreibt etwa 
Anja Banzhaf in ihrem Buch Wer die 
Saat hat, hat das Sagen. „Sie steht als 
genetische Ressource zwar in Zukunft 
zur Verfügung, jedoch ohne an die aktu-
ellen Bedingungen angepasst zu sein.“ 
Susanne Gura vom VEN vergleicht das 
mit Komapatienten: „Wenn sie aufwa-
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Der Klimawandel erfordert Pflanzen, die sich an extreme  
Wetterbedingungen anpassen können.
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chen, hat sich ihre komplette Umgebung 
verändert.“ Dennoch sei die Arbeit der 
Genbanken wichtig. „Sie nicht zu haben, 
wäre noch schlechter.“ 

Auch Wissenschaftler und Züchter 
wissen um den Wert des eingelagerten 
genetischen Reservoirs: Sie können als 
Ausgangsmaterial für die Züchtung von 
Hochleistungssorten auf Wildarten, Pri-
mitivformen und alte Sorten zurückgrei-
fen. Denn die enthalten möglicherweise 
Gene für bestimmte Eigenschaften, die 
die Pflanzen auch widrige Bedingungen 
haben überstehen lassen. Diese Merkmale 
bauen die Züchter wiederum in neue Sor-

ten ein, etwa Krankheitsresistenzen oder 
Toleranz gegenüber Wasserknappheit 
oder die potenzielle Anpassungsfähigkeit 
an andere Katastrophen, die in Zukunft 
auf die Menschheit zukommen könnten.

Zynische Fußnote: Mit dieser Ressource 
haben auch Züchtungs- und Saatgutkon-
zerne Zugriff auf eine wahre Goldgrube. 
Denn die neuen Sorten, die sie daraus 
züchten, lassen sie sich patentieren. Und 
Patentansprüche betreffen nicht nur, wie 
beim Sortenschutz, das Saatgut, sondern 
können auch für Pflanzen, Pflanzenteile, 
die Ernte und daraus hergestellte Produk-
te gelten. Deren Nutzung lassen sie sich 
zum einen bezahlen – ebenso wie die 
dafür maßgeschneiderten Dünger und 
Pflanzenschutzmittel – und zum anderen 
überwachen sie lückenlos die Einhaltung 
der Patentrechte. Mit welch skrupellosen 
Methoden und juristischer Macht sie ver-
meintliche Patentverletzungen verfolgen, 
hat der vor gut zehn Jahren erschienene 
Bericht Monsanto gegen US-amerikani-
sche Bauern der Non-Profit-Organisation 
Center for Food Safety aufgelistet. 

Prominentestes Beispiel: Der kanadi-
sche Landwirt Percy Schmeiser, der von 
Monsanto verklagt wurde, weil er dessen 
gentechnisch veränderten Raps angebaut 
und genutzt haben soll, ohne Patentgebüh-
ren gezahlt zu haben. Schmeiser aber hat-
te Monsantos Saatgut nachweislich weder 
gekauft noch gepflanzt. Er argumentierte, 
dass der auf seinem Feld gefundene Mons-

anto-Raps als Folge von Einkreuzungen, 
Pollenflug oder Vermischungen auf sein 
Feld gelangt sei. Im Berufungsverfahren 
wurde er zwar dennoch der Patentverlet-
zung schuldig gesprochen, jedoch nicht zu 
Schadenersatz verpflichtet. 

Percy Schmeiser wurde mit dem Alter-
nativen Nobelpreis ausgezeichnet und 
reiste jahrelang als Anti-Gentech-Aktivist 
um die Welt. Monsanto steht kurz davor, 
Teil des weltweit größten Agrarkonzerns 
zu werden, sofern auch von der EU grünes 
Licht für die Übernahme durch die Bayer 
AG gegeben wird. Es war der gern zitier-
te Kampf von David gegen Goliath. Der 

steht noch immer für die Auseinander-
setzungen um jene winzigen Körner, die 
die Grundlage unserer Ernährung sind: 
Saatgut hat sich entwickelt von einem 
Allgemeingut, das sich frei vermehren 
und vervielfältigen lässt, zu einer streng 
zertifizierten, künstlich verknappten Han-
delsware; von einer Ressource, in die zu 
investieren sich lange Zeit nicht lohnte, 
zu einem hochprofitablen Geschäft: „Es 
kommt nicht oft vor, dass man solch große 
Gewinne macht“, zitiert Anja Banzhaf im 
Kritischen Agrarbericht 2017 den globalen 
Vorstandsvorsitzenden des Agrarchemie-
konzerns United Phosphorus Limited, Jai 
Shroff. 

Kein Zweifel: Der Handel mit Saatgut 
ist ein Schlüsselmarkt der Zukunft und 
die Züchtung eine „Schlüsseltechnologie 
der Zukunft“, so der Bundesverband Deut-
scher Pflanzenzüchter (BDP). Die Akteure 
im Ringen darum, wer den Zugang zu je-
nen Schlüsseln hat, stehen sich tatsächlich 
wie David und Goliath gegenüber. 

Auf der einen Seite die Saatgutindus trie, 
die in den vergangenen 20, 25 Jahren eine 
extreme Konzentration durchlaufen hat. 
Nachdem einige Zeit nur ein paar Unter-
nehmen den globalen Markt für Saatgut 
und zugleich für Pestizide beherrschten 
(siehe Seite 22), wurden 2016 drei weite-
re Konzernzusammenschlüsse auf den 
Weg gebracht: Die US-amerikanischen 
Unternehmen DuPont und Dow Chemi-
cal haben fusioniert, Chinas größter Che-

miekonzern ChemChina hat Syngeta aus 
der Schweiz gekauft und die Bayer AG will 
den US-Konzern Monsanto übernehmen. 

Die Heinrich Böll Stiftung, Mitheraus-
geber des Konzernatlas 2017, rechnet 
vor: Die drei neu geformten Konzerne 
würden am Ende mehr als 60 Prozent 
der Märkte für kommerzielles Saatgut 
und für Agrarchemikalien beherrschen. 
Sie böten fast alle gentechnisch verän-
derten Pflanzen des Planeten an. Auch 
die meisten Anmeldungen für das Ei-
gentum an Pflanzen beim Europäischen 
Patentamt entfielen auf diese drei. Der 
neue Gigant wäre Bayer-Monsanto, der 
dann größte Agrarkonzern der Welt. Eine 
Marktmacht, die Preise, Qualität und die 
Produkte kontrollieren kann – und zudem 
Forschung und Entwicklung auf wenige, 
gewinnträchtige Saatgutsorten konzent-
riert. Doch die Omnipräsenz der Multis 

Wachsender Widerstand: 
An der geplanten Übernah-
me des Gensaatherstellers 

Monsanto entzündeten 
sich heftige Proteste von 

Bauern, Verbrauchern und 
Bio-Verbänden.

Wer zu konventionellem Saatgut greift, hat „gute Chancen“, ein 
Monsanto-Produkt in seinem Garten auszusäen.
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bestimmt nicht nur, was in der Landwirt-
schaft angebaut wird, sondern auch, was 
in den Samentüten für Hobby- und Bal-
kongärtner steckt, die nach Alternativen 
zum Supermarktangebot suchen. Wer da 
zu konventionellem Saatgut greift, hat 
gute Chancen, ein Monsanto-Produkt aus-
zusäen. Vermutlich unwissentlich und un-
willentlich, denn das Logo des Konzerns 
ist selten aufgedruckt. Die meisten der 
Firmen, die dessen Saatgut beziehen oder 
aufgekauft wurden, firmieren (weiter) 
unter ihren am Markt eingeführten und  
bei Gärtnern Vertrauen genießenden 
Namen. 

Beispiele, um bei Tomaten zu bleiben: 
Wer im EU-Sortenkatalog die vom Garten- 
und Pflanzenversender Gärtner Pötschke 
angebotene Tomatensorte Amati eingibt, 
stößt als Inhaber des Sortenschutzes auf 
die niederländische Seminis Vegetable 

Seeds, die zur Seminis-Gruppe gehört, 
einer Tochter von Monsanto. Auch die 
Cocktailtomate Picolino, neben Pötsch-
ke etwa auch von Kiepenkerl (Bruno Ne-
belung GmbH) angeboten, stammt aus der 
Mon santo-Familie – den Sortenschutz hält 
die Tochterfirma De Ruiter Seeds.

 Auf der anderen Seite stehen private 
Sortenerhalter wie Birgit Kempe, Initiati-
ven zur Sortenerhaltung oder Züchter und 
Anbieter samenfesten Bio-Saatguts wie die 
Bingenheimer Saatgut AG oder ReinSaat. 
Sie vermehren Saatgut traditioneller, vom 
Aussterben bedrohter oder ehemaliger 
Handelssorten und setzen sich dafür ein, 
dass diese genetische Vielfalt nicht nur 

ins Archiv, sondern in den Anbau, in die 
Gärten und auf die Teller kommt. Sie en-
gagieren sich etwa gegen das Handelsver-
bot für Saatgut nicht zugelassener Sorten 
und den damit verbundenen Zwang, auch 
traditionelle Sorten anzumelden, der ihre 
Arbeit zugleich in eine rechtliche Grau-
zone drängt. „Wir versuchen zu erhalten, 
was die Natur geschaffen hat“, umschreibt 
Birgit Kempe ihren Antrieb. Der aber wird 
in dem Augenblick illegal, in dem sie ihr 
Saatgut gegen eine Aufwandsentschädi-
gung an andere abgibt. 

Zwar könnte sie ihre Tomatenschätze 
nach der EU-Erhaltungssortenregelung 
anmelden. Danach können alte Sorten als 
Erhaltungs- oder Amateursorte zugelas-
sen werden, wenn ihr „Erhalt als gene-
tische Ressource bedeutsam erscheint“ 
oder „wenn sie an sich ohne Wert für den 
Anbau zu kommerziellen Zwecken ist“. 

Züchtung ist eine Schlüssel- 
technologie der Zukunft.
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Doch die Sonderregelungen unterliegen 
vielen Restriktionen. Zudem müssen 
Saatgut erzeuger bis aufs Gramm genau 
Rechenschaft darüber ablegen, wie viel 
Saatgut sie von welcher Sorte erzeugt  
haben. 

Den Zeitaufwand für die Erfüllung der 
Auflagen von Erhaltungs- oder Amateur-

sorten schätzt der Gesetzgeber auf 5,5 bis 
11 Stunden pro Sorte und Anbausaison, 
hinzu kommen die Gebühren. Das alles 
sei weder dazu geeignet, die Arbeit der 
Erhalter zu erleichtern noch die Vielfalt 
zu unterstützen, monieren die Kritiker der 
Saatgutkampagne. „Wenn das Ziel wirklich 
die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist, 
darf es nicht sein, dass man mehr Zeit und 
Geld für den bürokratischen Zulassungs-
aufwand einer Pflanzensorte benötigt als 
für deren Pflege und Verbreitung.“  

Für die Saatgutindustrie dagegen sind 
die EU-Erhaltungsrichtlinien ein will-
kommenes Instrument, sich selbst die 
geringe Konkurrenz durch traditionelle 
Sorten vom Hals zu halten und den Lö-

wenanteil des Marktes sozusagen mit 
gesetzlichem Segen zu beanspruchen. 
Kein Wunder, dass deren Evaluierung seit 
mehr als vier Jahren überfällig ist. Am 
Ende könnte sich nämlich herausstellen, 
dass die EU-Erhaltungsrichtlinien ihren 
Zweck, die biologische Vielfalt zu schüt-
zen, nicht erfüllen.   

Auch wenn das Engagement der „Saat-
gut-Davids“ gegen die Marktmacht der 
Großen wie Don Quijotes Kampf gegen 
Windmühlenflügel erscheint – es hat in 
der Vergangenheit doch Früchte getra-
gen. Als die EU-Kommission 2013 einen 
Vorschlag zur Reform, Kritiker sagen „zur 
Verschärfung“, des EU-Saatgutrechts vor-
legte, das für alle Mitgliedsstaaten hätte 
gelten sollen, formierte sich breiter Wi-
derstand. Letztlich zog die Kommission 
2015 ihren Vorschlag zurück. 

Ein anderer, von ökologischen Züch-
tern verfolgter Ansatz gegen die Privati-
sierung von Gemeingütern ist Saatgut mit 
einer Open-Source-Lizenz, das vermehrt 
und zur Züchtung genutzt, nicht aber pa-

tentiert oder unter Sortenschutz gestellt 
werden darf. Den Anfang machte im Ap-
ril 2017 die Bio-Tomatensorte Sunviva.  
2018 will die Initiative OpenSourceSeeds 
20 neue Sorten mit einer solchen Lizenz 
ausstatten. 

Wie gut die Arbeit der Saatgutakti-
visten gedeiht, zeigen auch die vielen 
Saatgut-Festivals und Tauschbörsen für 
samenfestes Saatgut. Dennoch klaffen die 
Kräfteverhältnisse weiterhin auseinander. 

Denn der Blick transnationaler Konzer-
ne reicht weit über die Tellerränder der 
EU hinaus. Längst geht es nicht mehr nur 
darum, wer bestimmt, was hierzulande 
angebaut wird und was wir essen, sondern 
um die Frage, wer in Zukunft wie die wach-
sende Weltbevölkerung ernährt. 

Während die Märkte westlicher Indus-
trienationen gesättigt scheinen, wird 
der Hunger der Saatgutkonzerne nach 
Wachstum von den Absatzpotenzialen 
in Schwellen- und Entwicklungsländern 
befeuert. Zugleich liegen deren weitge-
hend noch informelle Saatgutmärkte den 
Multis schwer im Magen. Gefährden die 
doch schlicht ihr Geschäftsmodell. 

Denn noch immer werden weltweit etwa 
80 Prozent der Lebensmittel von Klein-
bauern angebaut. Die stützen sich dabei 
auf ihr traditionelles Recht, das Saatgut 

Saatgut mit einer Open-Source-Lizenz ist ein neuer Ansatz gegen 
die zunehmende Privatisierung von Gemeingütern.   

Vielfalt statt Monopol: 
Menschenrechtsorgani-
sationen warnen davor, 
dass nur noch wenige 
Konzerne darüber be-
stimmen, was wir essen 
und wie wir leben.
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INTERVIEW

„VIELFALT SCHÜTZEN 
DURCH NUTZEN“

ÖKO-TEST: Warum sind Vielfalt und der 
Erhalt alter Sorten so wichtig? 
Gura: Abgesehen davon, dass die Vielfalt 
schmeckt, schön aussieht und gesund ist, 
geht es dabei um ein kulturelles Erbe, das 
es zu bewahren gilt. Sorten, die sich über 
Jahrtausende hinweg entwickelt haben, sind 
zudem wesentlich ökologischer als Turbosor-
ten, die nur auf bestimmte Eigenschaften hin 
gezüchtet werden und jede Menge Dünger 
und Ackergifte benötigen. Gerade mit Blick 
auf den Klimawandel sind Pflanzen mit An-
passungskraft überlebensnotwendig. Dar-
über hinaus ist Vielfalt demokratisch, da sie 
uns unabhängig macht, etwa von Saatgut- 
und Chemiekonzernen und deren Produkten. 

Streng genommen ist die Arbeit privater 
Sortenerhalter, die Saatgut nicht angemel-
deter Sorten „in Verkehr bringen“, illegal. 
Keine Angst, verklagt zu werden?
Nein. Auch wenn es noch viel zu tun gibt – die 
Verhältnisse haben sich geändert. Unsere Ar-
beit hat Wurzeln geschlagen. Das Thema ist in 
der Politik angekommen, auch international. 
Es gibt etwa die auch von Deutschland un-
terzeichnete UN-Konvention über biologische 
Vielfalt oder den FAO-Saatgutvertrag. Das 

schützt uns in gewisser Weise trotz der recht-
lichen Grauzone, in der wir uns bewegen. 

Welche Aufgaben stehen in Zukunft an? 
Ein ganz wichtiges Thema sind moderne 
Züchtungsmethoden mittels Genschere wie 
CRISPR/Cas, mit denen sich das Erbgut ge-
zielt verändern lässt. Wir fordern, dass diese 
Verfahren gesetzlich als Gentechnik einge-
stuft werden, sodass das Gentechnikrecht 
mit seinen Offenlegungs-, Kennzeichnungs-
pflichten und Zulassungsverfahren greift. 
Denn eine unkontrollierte Verbreitung solcher 
Organismen hätte unabsehbare Folgen. 
 
Was können Verbraucher tun, um die Viel-
falt an Nutzpflanzen zu erhalten?
Wer einen Garten oder Balkon hat, kann sa-
menfeste Sorten nicht nur anbauen, sondern 
selbst vermehren. Saatgut traditioneller, regi-
onaler Sorten gibt es auf Tauschbörsen, von 
privaten Züchtern, über Saatgutboxen oder 
Erhaltungsinitiativen. Verbraucher können 
sich beim Einkauf fragen: Wer profitiert von 
meinem Geld? Und zu regionalen Bio-Sorten 
greifen. Wichtig auch: Gezielt nach alten Sor-
ten fragen und sie zubereiten – also Vielfalt 
nutzen und sie dadurch schützen.

Susanne Gura ist erste Vorsitzen-
de des Vereins zur Erhaltung der 
Nutzpflanzenvielfalt (VEN).

Anzeige
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dafür selbst aufzubewahren, es wieder-
zuverwenden, weiterzuentwickeln und 
es zu tauschen oder zu verkaufen. Diese 
„farmer’s rights“ sind zentraler Bestandteil 
des Internationalen Saatgutvertrags der 
Welternährungsorganisation FAO. Doch 
sie sind in Gefahr. Denn wenn Bauern 
die genetischen Saatgutressourcen frei 
nutzen dürfen, bleibt die Saatgut- (und 
Agrarchemie-)Industrie außen vor. 

Weil aber nicht sein kann, was – aus 
kommerzieller Sicht – nicht sein darf, ge-
raten Staaten, die den FAO-Saatgutvertrag 
unterzeichnet haben, zunehmend unter 
Druck der globalen Saatgutkonzerne. Im 
Fokus ihrer Interessen steht Afrika, wo 
rund 80 Prozent des Saatguts informell 
erzeugt und getauscht werden. Dort gibt 
es seit Jahren Vorstöße, das Sortenschutz-
recht zu verschärfen und so den Markt 
für zertifiziertes Saatgut zu öffnen. Über 
Freihandelsabkommen und Gelder priva-
ter Entwicklungs initiativen wie AGRA wer-
den die Staaten dazu gedrängt, etwa dem 

Abkommen des Internationalen Verban-
des zum Schutz von Pflanzenzüchtungen 
(UPOV) von 1991 beizutreten. Das aber, 
kritisieren Menschenrechtsorganisatio-
nen wie FIAN, sei nicht mit den „farmer’s 
rights“ vereinbar. 

Hinter AGRA (Allianz für eine Grüne 
Revolution in Afrika), steht maßgeblich 
die Bill und Melinda Gates Foundation. 
Eines der zentralen AGRA-Anliegen ist es, 
Nahrungssicherheit für die Ärmsten der 
Welt herzustellen. Gelingen soll das durch 
die massive Steigerung der landwirtschaft-
lichen Erträge – mithilfe von Gentechnik, 
Hybridsaatgut, Pestiziden und Dünger. 
Wer den Input zur „Modernisierung“ der 
Landwirtschaft liefert, muss eigentlich 
kaum erwähnt werden. 

Die Gates-Stiftung steht daher schon län-
ger in der Kritik. So wirft ihr die 2017 von 
Misereor, Brot für die Welt und dem Global 
Policy Forum veröffentlichte Studie Gestif-
tete Entwicklung vor, mit ihrer Strategie 
„die Risiken und Nebenwirkungen“ zu ig-

norieren, die von diesen Technologien für 
Mensch und Umwelt ausgehen. Vielmehr 
würden dadurch die „fixen Produktions-
kosten ebenso wie die Abhängigkeit von 
Agrochemie- und Saatgutkonzernen wie 
Bayer und Monsanto“ steigen. Fazit der 
Studie: „Insbesondere mit Blick auf die 
Marktkonzentration und -macht [...] ist 
es zweifelhaft, ob diese Strategie Klein-
bauern langfristig helfen wird.“ Hunger 
und Mangelernährung, ergänzt der Welt-
agrarbericht, lassen sich nachhaltig nur 

Grund legende Errungenschaften der EU-Gesetzgebung könnten 
mit den Interessen des neuen Agrargiganten kollidieren.

     
KONZENTRATION DER WELTGRÖSSTEN AGRAR-CHEMIE-KONZERNE 2014 / GEPLANT 
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Geballte Marktmacht: Bis vor Kurzem teilten sich wenige Konzerne den weltweiten Markt für Saatgut und Pestizide. Doch die Konzentration 
ging noch weiter. Aktuell prüfen die Kartellbehörden, ob sie grünes Licht für den dann größten Agrarkonzern der Welt – Bayer-Monsanto – geben.
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bekämpfen, wenn Bauern Zugang zu 
Land, Wasser und freiem Saatgut haben. 

Bei alledem geht es aber neben wirt-
schaftlicher Macht auch um politisches 
Gewicht. „Je größer ein international agie-
rendes Unternehmen, desto weitreichen-
der ist seine Lobbymacht und damit sein 
Einfluss auf die Gesetzgebung“, heißt es im 
Konzernatlas 2017. Das betrifft nicht nur 
Entwicklungsländer, in denen Zusagen für 
Hilfsgelder an die „Harmonisierung“ ihres 
Saatgutrechts gekoppelt sind. 

Der neue Global Player Bayer-Monsanto 
wird auch der EU sehr deutlich machen, 
wo seine Interessen liegen und was de-
ren Wachstum hemmen könnte. So be-
fürchten die Autoren des Konzern atlas, 
dass „grundlegende Errungenschaften 
der EU-Gesetzgebung“ ins Visier des Gi-
ganten geraten. Etwa jene, dass Pestizide 
keine Zulassung erhalten, bevor nicht 
ihre Unbedenklichkeit nachgewiesen 
ist. Der Alleingang von Noch-Agrarmi-
nister Christian Schmidt (CSU) bei der 

Zulassungsverlängerung für Monsantos 
Unkrautvernichter Glyphosat hat da wohl 
nur einen Vorgeschmack gegeben. Nächste 
Nagelprobe dürfte die im Frühjahr anste-
hende Entscheidung des Europäischen 
Gerichtshofs darüber sein, ob neue Züch-
tungsverfahren wie das Genome Editing, 
etwa CRISPR/Cas9, rechtlich als gezielte 
Mutationen, wie sie auch in der Natur vor-
kommen können, oder als Gentechnik gel-
ten – mit all den strengen Zulassungs- und 
Kennzeichnungspflichten. Das aber dürfte 
nicht nach dem Gusto des Riesen sein.

„Wer das Saatgut kontrolliert, regiert 
die Welt“: Die Aussage des früheren US- 
Außenministers Henry Kissinger ist nach 
wie vor brennend aktuell. Wer sich über Pa-
tente und Marktmacht den Zugriff auf das 
Saatgut sichert, wird perspektivisch die ge-
samte Wertschöpfungskette entlang der Le-
bensmittelproduktion und ihrer Ressourcen 
kontrollieren – und damit die Ernährung 
der Welt. Es ist eine globale Sprengkraft, die 
in den winzigen Körnchen liegt. 

     
BESTELLADRESSEN
Dreschflegel: Biologisches Saatgut von 
Gemüse, Kräutern, alten Getreidesorten, 
Blumen, Färberpflanzen etc.: Katalog 
Saaten & Taten 2018 über dreschfle 
gel-saatgut.de g Onlineshop.
Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzen-
vielfalt (VEN): Die Saatgutliste 2018 mit 
über 2.200 Sorten gibt es unter: nutz 
pflanzenvielfalt.de/Saatgutliste. Der VEN 
veröffentlicht auch Termine für Saatgut-
festivals und Tauschbörsen. 
Boten aus dem Paradies: Birgit Kempe 
bietet Saatgut von ca. 400 ihrer 600 
Tomatensorten als „Boten aus dem 
Paradies“ an: birgit-kempe-tomaten.de
Saatgutboxen: An mehr als 20 Standor-
ten bundesweit gibt es Saatgutboxen, in 
denen allgemein zugänglich samenfes-
tes Saatgut zum Tausch hinterlegt wer-
den kann. Infos und Standorte unter: 
freiessaatgut.de
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